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„Der Rhein-Kreis Neuss ist als öffentlicher Arbeitgeber und Sitz der Fürsorgestelle im hohen 
Maß verpflichtet, die gesetzliche Beschäftigungsquote einzuhalten. Auch die Zahlung einer 
Ausgleichabgabe für unbesetzte Pflichtarbeitsplätze hebt die Verpflichtung zur Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen nicht auf“, so Martin Kresse von der GRÜNEN Kreistagsfraktion. 
 
„Mit einer Quote von nur 4,93 % aller Beschäftigten (2006) ist der Rhein-Kreis Neuss das 
Schlusslicht unter den kommunalen Arbeitgebern im Rheinland“, bemängelt der GRÜNEN-
Fraktionschef Erhard Demmer. „Dass der Rhein-Kreis Neuss auch für zwei Krankenhäuser und 
ein Altenheim zuständig ist, kann kein Hinderungsgrund sein, die Quote nicht einzuhalten. 
Schließlich hat der Landschaftsverband Rheinland trotz seiner vielen Krankenhäuser und Heime 
eine Quote von 7,95 %.“ 
 
Demmer weiter: “In der kommenden Kreisausschuss-Sitzung werden wir beantragen, dass der 
Rhein-Kreis Neuss verpflichtet wird, die gesetzlich vorgeschriebene Schwerbehindertenquote 
von 6 % bis spätestens 01.01.2011 zu erreichen.“ 
 
Zusätzlich hält es der GRÜNEN-Abgeordnete Kresse für erforderlich, dass der Politik die aus-
gearbeiteten Maßnahmen zum Erreichen dieser Vorgabe sowie z.B. die Ziel- und Eingliede-
rungsvereinbarungen in den Ausschusssitzungen regelmäßig vorgelegt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage: Information des LVR-Integrationsamtes 2007 
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